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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 
Thüringer 
Landesverwaltungsamt 
Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten: 
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Silke Lösch, Referat 340 

Durchwahl: 
Telefon +49 (361) 57 332-1128 
Telefax +49 (361) 57 332-1602 
 

 Silke.Loesch@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 
 
 

Ihre Nachricht vom: 
15.07.2024 

 
Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/4247-1-
131011/2024 
 

Weimar 
31.07.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 
städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Wehnde, Landkreis Eichsfeld, für den Bereich des Be-
bauungsplanes Nr. 3 „Wohngebiet Zum Ohmberg“ (Planstand: Juni 
2024) 
 
 
2 Anlagen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

- Belange der Raumordnung (Anlage 1). 
 
In der Anlage 2 erhalten Sie beratende planungsrechtliche Hinweise der hö-
heren Verwaltungsbehörde nach dem BauGB (Sachgebiet 340.2). Diese Hin-
weise erfolgen unbeschadet der späteren Entscheidung gemäß § 6 BauGB. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Olaf Hosse 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

 

  

AI GmbH KVU 
Straße der Einheit 85  
37318 Uder 
 
per E-Mail 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 31.07.2024  (Zeichen: 5090-340-4621/4247-1-131011/2024) 

 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-
nung 
 
 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

 mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☐ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wehnde bezieht sich auf den 
parallel vorgelegten Bebauungsplan Nr. 3 "Zum Ohmberg", mit dem auf einer ca. 1 ha großen 
Fläche die Entwicklung eines Wohngebietes ermöglicht werden soll. 

Grundlage für die raumordnerischen Bewertung der Planung sind die Ziele und Grundsätze 
gemäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014)      
und Regionalplan Nordthüringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 
44/2012 vom 29.10.2012). 

Die Gemeinde Wehnde besitzt keine zentralörtliche Funktion. Sie ist gemäß Grundsatz G 1-8 
des RP-NT dem Grundversorgungsbereich der Gemeinde Teistungen (Grundzentrum) zug-
ordnet. Entsprechendes ist auch in der 1. Änderung des LEP (LEP-neu, beschlossen am 
09.07.2024, Bekanntmachung im GVBl. noch ausstehend) in Ziel 2.2.11 Z und Karte 2 festge-
legt. 

Gemäß den Grundsätzen 2.4.1 G und 2.4.2 G des Landesentwicklungsprogrammes Thürin-
gen 2025 (LEP – GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) sollen sich die Siedlungsentwicklung in Thü-
ringen am Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ und die Flächeninanspruchnahme für Sied-
lungszwecke am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prinzip „Nachnutzung vor 
Flächenneuinanspruchnahme“ folgen. Der Bedarf wird nur allgemein begründet. Zudem prog-
nostiziert das Thüringer Landesamt für Statistik für Wehnde eine weiter abnehmende Einwoh-
nerzahl. Es ist, wie schon im Rahmen der Beteiligungen zum Bebauungsplan gefordert, eine 
nachvollziehbare Bedarfsbegründung zu ergänzen. 

Der Standort liegt gemäß Raumnutzungskarte des RP-NT innerhalb von Vorbehaltsgebieten 
Tourismus und Erholung sowie Freiraumsicherung. In den Vorbehaltsgebieten Freiraumsiche-
rung soll dem Erhalt der schutzorientierten Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, 
Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes bei der Abwägung mit konkur-
rierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. (G 4-5, 
RP-NT) 

Die Standortwahl kann grundsätzlich nachvollzogen werden. Da es sich um eine Ackerfläche 
handelt, ist eine wesentliche Beeinträchtigung der mit dem Vorbehaltsgebiet verbundenen Be-
lange nicht zu erwarten. Der Flächenverbrauch ist jedoch auf den tatsächlichen Bedarf der 
Gemeinde zu beschränken. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 31.07.2024  (Zeichen: 5090-340-4621/4247-1-131011/2024) 

 
Beratende planungsrechtliche Hinweise der höheren Verwaltungsbehörde nach dem 
BauGB zum Planverfahren und Planentwurf 
 
A. Parallelverfahren 
 
Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Dem Entwicklungsgebot kann hier nicht entsprochen werden, da der Bebauungsplan von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht. Daher soll der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wehnde stellt in dem hier maßgeblichen 
Teilbereich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Hausgärten“ dar. Der Bebauungsplan Nr. 3 „Wohngebiet Am Ohmberg“ weicht mit sei-
ner Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO davon ab.  
 
Das Parallelverfahren wird dann sachgerecht durchgeführt, wenn es einen zeitlichen und in-
haltlichen Zusammenhang beider Verfahren gibt. Zum Entwurf des Bebauungsplanes nimmt 
das Thüringer Landesverwaltungsamt zeitgleich Stellung. Mit der aktuell durchgeführten Trä-
ger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
kann insoweit von einem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang i. S. eines Parallelverfah-
rens nach § 8 Abs. 3 BauGB ausgegangen werden.  
 
Die gemeinsame Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte im Rahmen beider Bauleit-
planverfahren ist hier besonders wichtig, da die Planungsunterlagen jeweils aufeinander Be-
zug nehmen. U. a. erfolgte keine eigenständige Erarbeitung eines Umweltberichtes für die 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes, es wird Bezug auf den Umweltbericht des Bebauungs-
planes genommen.  
 
Insoweit können sämtliche Plandokumente des Bebauungsplanes und der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes stets nur gemeinsam veröffentlicht und beschlossen werden.   
 
 
B. Städtebauliche Entwicklung 
 
Die Ausführungen in der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich 
der Bedarfsgerechtigkeit des Wohngebietes und der standörtlichen Einordnung beschränken 
sich im Wesentlichen auf Verweise zur Begründung des Bebauungsplanes. Dieses ist unzu-
reichend.  
 
Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleitplan und umfasst als Bodennutzungs-
konzept – im Gegensatz zum Bebauungsplan - das gesamte Gemeindegebiet. Insoweit muss 
in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes eine Darlegung zu den Zielen, 
Zwecken und wesentlichen Auswirkungen der 2. Änderung aus dem Blickwinkel der gesamt-
gemeindlichen Entwicklung erfolgen. 
 
In diesem Zusammenhang sollte u. a. auch die Übersichtskarte „Baulückenkataster und Alter-
nativstandorte“ Bestandteil der Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wer-
den, wobei das Plangebiet zeichnerisch noch zu ergänzen wäre.  
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C.  Hinweise zur Ausarbeitung der Planzeichnung 
 
Hinsichtlich der im rechtswirksamen Flächennutzungsplan enthaltenen Darstellungen sollte 
die neu eingetragene rote Fläche um den Einschrieb „W“ für eine Wohnbaufläche ergänzt 
werden.  
 
Die dargestellten Grünflächen sind mit einer Zweckbestimmung zu versehen.  
 
Weiterhin ist der in der Planzeichenerklärung verwendete Zusatz „neu“ zu streichen.  
 
Im Rahmen der Verfahrensvermerke auf der Planzeichnung bitten wir um eine ausreichende 
große weiße Fläche zum Aufbringen eines Vermerkes für den Fall der Genehmigung.  
 
  





























Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 
 
 
 

 
Ihr Zeichen: 
 

Ihre Nachricht vom: 
 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
AI GmbH KVU 
Straße der Einheit 85 

37318 Uder  

 

 
B-Plan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ + 2. Änderung Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Wehnde im Landkreis Eichsfeld 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB 
Frist zur Stellungnahme: 16. August 2024 
 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und Agrar-

struktur 

 

1. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum 
(TLLLR), Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem 
Schreiben vom 12.07.2024 nach § 4 (2) BauGB zur Stellungnahme auf-
gefordert. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fach-
gesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. ä. in der 
Abwägung nicht überwunden werden können, werden seitens des Thü-
ringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlicher Raum (TLLLR) 
wie folgt erhoben: 
a. Einwendungen:                                                                                                                        

Dem o.g. B-Plan stimmen wir nicht im vollen Umfang zu, da die 
externen Ausgleichsmaßen nicht in Art und Umfang definiert wur-
den. Es kann daher nicht festgestellt werden, ob die externen Aus-
gleichsmaßnahmen den Belangen der Agrarstruktur und Landwirt-
schaft sowie dem Regionalplan Nordthüringen (RPNT) entgegenste-
hen. 
 

b. Möglichkeiten zur Überwindung bestehen in der Ausformulierung 
und Vorlage der externen Kompensationsmaßnahmen. 
 

c. Rechtsgrundlagen:                                                                                               Die 
Rechtsgrundlage dazu bilden der rechtskräftige Regionalplan Nord-
thüringen (RP NT) vom 13.09.2012, das Landesentwicklungspro-
gramm bis 2025, die Belange aus agrarstruktureller und landwirt-
schaftlicher Sicht, entsprechend dem Thüringer Staatsanzeiger Nr. 
34/2005, § 6 (3) Nr. 2 Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft 
(ThürNatG), § 15 (3) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), EU-
Verordnung (VO Nr. 1306/2013), die Durchführungsverordnung (EU 
Nr. 809/2014) etc. und das Thüringer Nachbarrechtsgesetz. 

 

 

 

 

Stefanie Thurm 

  
Telefon +49 (361) 57-4136149 
Telefax +49 (361) 57-4136299 
 

Stefanie.Thurm@ 

tlllr.thueringen.de 

 
 
 

 
12.07.2024 

 

 
5030-R42-4621/150-1-
52138/2024 
 
Bad Frankenhausen  
 

08.08.2024 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

Anschrift für Besuche  
und Warensendungen: 

Zweigstelle Bad 
Frankenhausen 
Kyffhäuserstraße 44  
06567 Bad Frankenhausen 
 

Thüringer Landesamt für  

Landwirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

 
Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624 
Leitweg-ID E-Rechnung: 
16909051-0001-89 
(https:\\xRechnung-bdr.de) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 

Naumburger Str. 98 

07743 Jena 

Telefon  +49 (361) 57 4041-000 

Telefax  +49 (361) 57 4041-390 

http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
https://xrechnung-bdr.de/
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/


 

 

 
2.   Fachliche Stellungnahme 

 
Die Gemeinde Wehnde plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 die Schaffung von 
preiswerten Wohnungsbaugrundstücken (11 Stück). Erreicht werden soll dieses Ziel durch die 
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes mit verschiedenen Gebäude- und Freiraumtypen 
im Anschlussbereich einer bereits vorhandenen Erschließungsstraße mit einer vorhandenen 
Wohnbebauung. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 – Wohngebiet „Zum Ohmberg“ der 
Gemeinde Wehnde erfolgt im Parallelverfahren zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. 
§ 8 Abs. 3 BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Gemarkung Wehnde, Flur 3 auf Teilen der Flurstücke 
452/21 und 452/23 mit einer Gesamtfläche von 1,03 ha. Diese Flächen werden derzeit im TLLLR 
im Rahmen der EU-Agrarförderung als Grünland beantragt (Feldblock GL45272J04). Die Flächen 
besitzen eine mittlere Nutzungseignungsklasse (NEK 12).  
 
Sie befinden sich nicht in einem Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft, das durch 
den Regionalplan Nordthüringen (RP NT) ausgewiesen wird. Der Planbereich grenzt an bewirt-
schaftete Grünland-Feldblöcke an. 
 
Die gesamte Fläche des Plangebietes, befindet sich im Eigentum der Gemeinde Wehnde und 
steht für das geplante Vorhaben zur Verfügung. Eine zügige Umsetzung des Gesamtvorhabens 
ist daher realistisch. Es handelt sich um eine Fläche im Außenbereich nach § 35 BauGB. 
 
Grundsätzlich gilt, dass nach § 8 Abs. 2 BauGB der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln ist. In der Planzeichnung des F-Planes und auch in der 1. Änderung, wird die 
jetzt neu überplante Wohnbebauungsfläche als Grün- und landwirtschaftliche Fläche gekenn-
zeichnet. Abweichend davon kann ein Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan als vorzei-
tiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden, sofern dringende Gründe dies 
erfordern und der Bebauungsplan der beabsichtigten gesamtgemeindlichen städtebaulichen Ent-
wicklung nicht entgegenstehen wird. Der Bebauungsplan entspricht der beabsichtigten städtebau-
lichen Entwicklung des Gemeindegebietes. 
 
Forderungen: 
 

- Der Bewirtschafter des betroffenen Feldblocks ist rechtzeitig zu informieren, denn Verän-
derungen an den Feldblöcken sind beim TLLLR, Ref. 57, durch die Landwirte anzuzeigen. 
Der Antrag auf Fördermittel hat bis zum 15.05. des entsprechenden Jahres zu erfolgen, 
da sonst Sanktionen auf die Betriebsprämien berechnet werden.  
 
„Eine Landwirtschaftsfläche ist nur dann beihilfefähig, wenn diese ausschließlich oder 
hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird. Eine starke Einschrän-
kung ist gemäß § 12 Direktzahlungs-Durchführungsverordnung in der Regel gegeben, 
wenn auf Ackerflächen eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit länger als 14 aufeinanderfol-
gende Tage dauert oder insgesamt an mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr durchgeführt 
wird. Eine befristete nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit ist mindestens 3 Tage vor Beginn 
vom Betriebsinhaber schriftlich dem TLLLR, Referat 57 mitzuteilen. Die schriftliche Mittei-
lung muss folgende Mindestangaben enthalten: Lage und Größe der betroffenen Fläche 
mit hauptsächlicher landwirtschaftlicher Nutzung, Art der befristeten nichtlandwirtschaftli-
chen Nutzung, Beginn und Ende der nichtlandwirtschaftlichen Nutzung. 

 
- Die Zufahrt zu den betroffenen und umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 

muss jederzeit gewährleistet sein 
 



 

 

- Bestehende Pachtverhältnisse sind gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches zum Pachtrecht in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I, S. 
42) für die zu beanspruchenden Flurstücksteile ordnungsgemäß zu beenden. Daraus ent-
stehende wirtschaftliche Nachteile sind auszugleichen. 

 
- Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist einzuhalten. 

 
- Der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist gem. § 1 a BauGB zu beachten. 

 

Grünordnerische Festsetzungen: 
 
Die Bewertung erfolgte nach dem Thüringer Bilanzierungsmodell (TMLNU 2005), Zu- und Ab-
schläge in Anlehnung an die Bewertung der Biotoptypen Thüringens (TMLNU 1999). Gemäß 
Nummer 6.7 der Begründung zur vorliegenden Planung kommt es zu einem Wertverlust von 
142.065 Wertpunkten. Der Kompensationsbedarf kann nicht vollständig innerhalb des Plange-
biets, also am Ort des Eingriffs, erbracht werden. Der errechnete Wertverlust werde auf einer 
externen Fläche der Gemeinde Wehnde ausgeglichen. Die Maßnahmen würden rechtsverbindlich 
vor Plangenehmigung über einen Vertrag nach §11 BauGB dem Bebauungsplan zugeordnet. Die 
Ermittlung von Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen auf der externen Fläche liegen 
nicht vor. Erst nach Vorlage dessen, kann durch das TLLLR, Ref. 42 Agrarstruktur eine voll-
ständige und ordnungsgemäße Stellungnahme abgegeben werden. 
 
In der Satzung werden zudem grünordnerische Festsetzungen aus gestalterischen Gründen mit 
dem Ziel einer angemessenen Randeingrünung des Plangebietes sowie zum Ausgleich des Ei 
griffs in den Naturhaushalt hinzugefügt. Dies erfolgte durch die Festsetzung einer anzupflanzen-
den, geschlossenen Strauchhecke. 

 
Die Pflanzfläche 1, die als „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ festgesetzt ist, 
ist mit einer naturnahen Strauchhecke gemäß Pflanzliste zu bepflanzen und auf Dauer zu unter-
halten. 
 
Forderungen: 

 

- Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der externen Fläche sind möglichst 
außerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu planen. Es soll vielmehr auf andere 
Möglichkeiten wie z. B. auf Renaturierung nicht mehr genutzter Altstandorte, Rückbau-
maßnahmen von Hochbauten und Flächenentsiegelung, auf Maßnahmen nach der Was-
serrahmenrichtlinie zurückgegriffen werden. Landwirtschaftliche Splitterflächen können in 
dem Fall in Anspruch genommen werden, wenn die oben genannten Möglichkeiten nicht 
realisierbar sind. Diese Maßnahmen sind uns vorzulegen. 

 

- Wir verweisen auf § 15 (3) BNatSchG: 
 
Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 

nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 

Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, 

ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 

Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- o-

der Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder 

des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 

           dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

 
- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) 

zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche 
Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. 



 

 

 
- Die Pflege ist dauerhaft nach Bedarf durchzuführen. 

 
- Sollten sich durch die Behördenbeteiligung im Bauleitverfahren zusätzliche/andere Kom-

pensationsansprüche ergeben, sind wir gemäß § 6 (3) Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-
NatG) erneut zu beteiligen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
Stefanie Thurm 
Sachbearbeiterin 
(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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BAUAUFSICHTSAMT 
Bauleitplanung 
 

Dienstgebäude 
37308 Heilbad Heiligenstadt 

Leinegasse 11 

Zimmer 2.13 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in 
Herr Krzykowski 

 
Erreichbarkeit 
Telefon: 03606 650-6352 

Telefax: 03606 650-9085 

 

bauaufsichtsamt@kreis-eic.de* 

 

Geschäftszeichen 
63.51101.001/2024-635000100 

 
Sprechzeiten 
Montag, Dienstag, Freitag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Donnerstag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 

 

 

 
Heilbad Heiligenstadt, 
16. August 2024 
 

 

Ihr Zeichen 
 

 

Ihr Schreiben vom 
 

 

Postanschrift 
Landkreis Eichsfeld 

Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

www.kreis-eic.de 

 

Bankverbindung 
Kreissparkasse Eichsfeld 

BIC: HELADEF1EIC 

IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 

 

Steuerdaten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE 186 226 472 

 
* Die angegebene E-Mail-Adresse stellt keinen 

Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente dar. 

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt 

 

VG Lindenberg/Eichsfeld  

für Gemeinde Wehnde 

Hauptstraße 17 

37339 Teistungen 

 

 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB an der Bauleitplanung 
 
Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 15.07.2024 zum 
Entwurf der 2. Änderung des FNP der Gemeinde Wehnde 
(Stand 06/2024) 
 

 

Durch o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Landratsamt zu 

vertretenden öffentlichen Belange berührt: 

 

1. Belange des Naturschutzes 

2. Belange der Wasserwirtschaft 

3. Belange des Immissionsschutzes 

4. Belange der Bauaufsicht – Städtebau 

5. Belange des Bodenschutzes/Altlasten 

 

Ich übergebe Ihnen als Anlagen zu diesem Schreiben die Stellung-

nahmen des Landratsamtes Eichsfeld zu diesen Belangen 1 bis 5. 

 

Darüber hinaus übersende ich Ihnen als Anlage 6 beratende Hinweise 

zum Planentwurf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Krzykowski 

 

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 

 

6 Anlagen 
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Anlage 1 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Naturschutz 
 
 
1.  Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3. X Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan 
 
Durch diese Berichtigung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wehnde 
wird die Ausweisung von Wohnbau- und Grünflächen in der Ortsrandlage 
vorbereitet. 
 
Der Änderungsbereich tangiert keine gesetzlich geschützte Biotope nach § 
30 BNatSchG oder die ergänzenden besonders geschützten Biotope des § 
15 ThürNatG. Weitere Schutzgebiete bzw. Schutzobjekte des Naturschut-
zes sind vom Änderungsbereich ebenso nicht betroffen. Lebensstätten pla-
nungsrelevanter besonders bzw. streng geschützter Arten oder europäi-
scher Vogelarten sind der Unteren Naturschutzbehörde nicht bekannt. 
 
Der Berichtigung des Flächennutzungsplans wird seitens der Unteren Na-
turschutzbehörde zugestimmt. 
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Anlage 2 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Wasserwirtschaft 
 
 
1. X Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3.  Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 3 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Immissionsschutz 
 
 
1. X Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3.  Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 4 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bauaufsicht - Städtebau 
 
 
1. X Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3.  Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 5 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bodenschutz/Altlasten 
 
 
1.  Keine Einwände 
 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können 

  
  
 

a) Einwendungen 
 
b) Rechtsgrundlagen 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 
 
3. X Fachliche Stellungnahme 
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können   

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan 
 
Die Planunterlage zur Änderung des Flächennutzungsplans enthält keine 
Aussagen zur Berücksichtigung des Schutzgutes Boden. 
 
Bei der Standortwahl werden Belange des Bodenschutzes nicht berücksich-
tigt. 
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Anlage 6 zur Stellungnahme zum Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Wehnde (Stand 06/2024) 

 
 
Beratende Hinweise zum Planentwurf 
 

 
1. Denkmalschutz 
 

Kulturdenkmale gemäß § 2 ThürDSchG sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Für den Bereich des o.g. Vorhabens sind keine Bodendenkmale und archäologischen 
Fundstellen belegt oder zu vermuten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 16 ThürDSchG Zufallsfunde gegenüber der zu-
ständigen Denkmalfachbehörde, hier dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie, anzeigepflichtig sind. Fund und Fundstelle sind in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und zu schützen. 
 
Nach § 7 Abs. 4 ThürDSchG gilt der Grundsatz, dass der Träger der Maßnahme als Ver-
ursacher von evtl. notwendigen Eingriffen die dabei entstehenden Kosten zu tragen hat. 
Das betrifft z.B. Ausschachtungsarbeiten, Trassierungen, Bergung oder auch Dokumen-
tation. 
 
Dem Vorhaben wird seitens der UDSchB mit folgendem Hinweis zugestimmt. 
 
Hinweis: 
Die Erschließung von neuen Baugebieten im Dorfrandbereich wird von der UDSchB kri-
tisch gesehen. Bei ca. 380 Einwohnern, steigenden Baupreisen ist die Erschließung von 
11 neuen Bauplätzen völlig überdimensioniert. Die Erschließung von Wohngebieten am 
Ortsrand beschleunigt und forciert den Wohnungsleerstand, die Vereinsamung, Ver-
ödung und Überalterung im Ortskern. Die Gemeinde sollte auf Grund des demographi-
schen Wandels bestrebt sein, Baulücken im Ortskern zu schließen und dem Leerstand 
entgegen zu wirken. Durch die Belebung der Ortskerne können teure Erschließungen 
am Ortsrand entfallen, die zu weiteren Flächenversiegelungen führen. Auch die Kosten 
der Gemeinde zur Daseinsvorsorge werden dadurch nicht erhöht. 
 

 









TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Schwerborner Str. 30, 99087 Erfurt

AI GmbH IVU
Carsten Vogler
Straße der Einheit 85
37318 Uder

16.07.2024
Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung
Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde, Landkreis Eichsfeld

Vorgang: 24-17267
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage wenden wir uns als Netzbetreiber an Sie. Wir
bedanken uns für die Information zu der geplanten Maßnahme. Nachfolgend
erhalten Sie unsere Stellungnahme zu o. g. Vorhaben.

Folgende Hinweise und Forderungen sind zu berücksichtigen:

In dem ausgewiesenen Planungsbereich befinden sich Stromversorgungsanlagen
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. IG.
ACHTUNG: Diese Anlagen sind dinglich gesichert. Sie sind 1m rechts und links der
Leitungsachse von jeglicher Bebauung freizuhalten.
Die eingetragene Dienstbarkeit ist bei etwaigen Grundstücksteilungen mit zu
übertragen.

Erdgasversorgungsanlagen unseres Unternehmens sind nicht vorhanden.
Erkundigen Sie sich bitte bei dem hierfür zuständigen Netzbetreiber (EW
Eichsfeldgas GmbH) im betrachteten Gebiet nach Bestand und Planung.

Als Anlage erhalten Sie unsere Bestandspläne. Die Pläne dienen nur der
Information und dürfen nicht zur Lagefeststellung verwendet werden. Unsere
Bestandsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und absolute
Lagerichtigkeit. Der Bauunternehmer ist aufgrund seiner erhöhten Sorgfaltspflicht
von Rechts wegen verpflichtet, im Baufeld den Leitungsbestand durch geeignete
Maßnahmen selbst zu ermitteln.
Vor der Durchführung der Maßnahme ist eine Auskunft über die
Versorgungsleitungen einzuholen.
Die erforderliche Auskunft über Versorgungsleitungen der TEN Thüringer
Energienetze GmbH & Co. IG ist durch das ausführende Bauunternehmen unter
Planauskunftsportal - Portale - Service & Leistungen | Thüringer Energienetze
(thueringer-energienetze.com) einzuholen.

TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG
Schwerborner Str. 30
99087 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Jörg  Basse
Telefon: 0361 652 6104
joerg.basse@ thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Erfurt
HRA 503835
USt-IdNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

Persönlich haftender
Gesellschafter:
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

Die Auskunft ist nur lesbar und vollständig gültig

mailTo:joerg.basse@thueringer-energienetze.com
mailTo:joerg.basse@thueringer-energienetze.com


In dem von Ihnen angegebenen Planungsbereich sind derzeit keine
Baumaßnahmen unsererseits vorgesehen.
Bitte binden Sie uns rechtzeitig in die weiteren Planungen für das Wohngebiet mit
ein.
Ansprechpartner ist Herr Christian Bock T 0361 352 6104 M
christian.bock2@thueringer-energienetze.com

Um Ihre fristgerechte Versorgung sicherstellen zu können, bitten wir Sie, die
Bedarfsanmeldung rechtzeitig vorzunehmen.
Alle Informationen für die Netzanschlüsse sowie die Formblätter für die Anmeldung
finden Sie auf der Internetseite https://www.thueringer-energienetze.com/Iunden/
Netzanschluss_Anschlussportal_online.aspx
Bitte lassen Sie uns die vollständigen Unterlagen schnellstmöglich zukommen,
damit wir Ihnen rechtzeitig einen Netzanschlussvertrag anbieten können. Für
die Vorbereitung und Herstellung des Netzanschlusses benötigen wir nach
Vertragsunterzeichnung ca. 10-12 Wochen.

Die vorliegende Anfrage zum Leitungsbestand gilt nicht als Anmeldung bzw.
Zusage zum Netzanschluss oder zur Einspeisung in das Elektroenergienetz der TEN
Thüringer Energienetze GmbH & Co. IG!
Zur Prüfung des Netzanschlusses oder Einspeisebegehrens ist der Eigentümer /
Betreiber der Anlage verpflichtet, die vollständigen Unterlagen gemäß
VDEW-Richtlinie einzureichen. Alle Informationen für Einspeiseanlagen sowie
die Formblätter für die Anmeldung können auf der Internetseite http://
thueringerenergienetze.
com/Iunden/Netzanschluss/Einspeisung_regenerativer_Energien/
Erzeugungsanlagen/EinspeiserPortal_online.aspx eingesehen bzw. ausgefüllt und
ausgedruckt werden.
Eine Netzverträglichkeitsuntersuchung kann nur erfolgen, wenn für die zum Einsatz
vorgesehenen Maschinen amtliche Zertifikate vorliegen und eine Fachfirma das zu
prüfende Projekt erstellt. Das Netzanschlussprüfverfahren ist umfangreich und
kostenpflichtig. Es sollte zweckmäßigerweise erst nach Abschluss der behördlichen
Baugenehmigung eingeleitet werden.
Für einen ersten Iontakt wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im Bereich
Netzvertrieb, Tel.: 0361 652-3626 oder verwenden Sie unser Einspeiserportal unter
https://einspeiser.thueringer-energienetze.com/portal/main.php

Für notwendige Änderungen an den bestehenden Versorgungsanlagen oder zur
Herstellung der Baufreiheit ist der Regionale Netzbetrieb Bleicherode der TEN
Thüringer Energienetze GmbH & Co. IG, Schillerstraße 1, 99752 Bleicherode
rechtzeitig schriftlich zu beauftragen.
Im Falle notwendiger Änderungen ist den Mitarbeitern und Rahmenvertragsfirmen
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. IG der uneingeschränkte Zugang zur
Baustelle zu gewähren.
Damit die Maßnahmen in unserem Hause fristgerecht geplant werden können,
lassen Sie uns bitte rechtzeitig Ihr Änderungsverlangen zukommen.

Zusätzliche Hinweise Stromversorgungsanlagen

Bei unserer Zustimmung gehen wir davon aus, dass die notwendigen
Schutzabstände entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV
VORSCHRIFT 3, DGUV VORSCHRIFT 38, DGUV REGEL 100-500 und der freie
Bauraum über den Iabeln sowie die geordnete Iabelverlegung gewährleistet

Seite 2 von 4 Die Auskunft ist nur lesbar und vollständig gültig



werden. Angaben zur Tiefenlage der Iabel sind leider nicht möglich. Zu beachten
sind die Mindestabstände im Iabelbau gemäß DIN VDE 0276.
Im Zuge der Baumaßnahmen dürfen die vorhandenen Deckungen der Iabel nicht
verringert oder vergrößert, die Verlegebedingungen nicht geändert werden. Die
Iabel dürfen nicht überbaut werden!

Bei Notwendigkeit einer vollständigen Freilegung der Iabel sind diese zur
Vermeidung von erhöhten Zugkräften und des Durchhängens zu unterfüttern,
abzustützen oder aufzuhängen. Sie dürfen nicht als Standplatz, Aufstiegshilfe
oder anderweitig mechanisch beansprucht werden. Gegebenenfalls entferntes
Trassenwarnband ist ca. 25 cm oberhalb der Iabelanlagen wieder einzubauen.

Niveauveränderungen der Überdeckungen von Strom- und Gasleitungen sind
ohne Zustimmung unseres Unternehmens nicht zulässig. Die vorhandene
Leitungsüberdeckung muss im Endausbauzustand Ihrer Baumaßnahme
gewährleistet sein. Ein Absenken der Oberfläche ist nur in Abstimmung
mit unserem Unternehmen durchzuführen. Hierfür sind entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit unserem Unternehmen festzulegen.
Sollte eine höhere Überdeckung erforderlich werden so ist dies ebenfalls im Vorfeld
mit unserem Unternehmen abzustimmen.

Bauarbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Iabeln dürfen
nur von Personen durchgeführt werden, die hierfür unterwiesen und qualifiziert
sind. Energiekabel müssen vor Baubeginn geortet, in ihrer Lage gekennzeichnet und
gegen jegliche Beschädigung geschützt werden. Im 2 m - Bereich kann nur die
Handschachtung ausreichend Schutz bieten. Die Iabeltrassen im unmittelbaren
Baubereich sollen im Endausbau eine Mindestüberdeckung von 0,55 bis 1,20m
haben und während der Bauphase möglichst verschlossen und geschützt im
vorhandenen Sandbett/Erdreich verbleiben.

Bei Bepflanzungen im Bereich von Iabeltrassen nach DIN 18920 orientieren wir hier
auf einen Mindestabstand von ca. 2,5 m (Sträucher) bis 5,0 m (Bäume). Maßgebend
ist in jedem Fall der Wurzelwuchs im ausgewachsenen Zustand. Ein Freilegen der
Iabel soll auch zukünftig ohne zusätzliche Wurzelschutzmaßnahmen möglich sein.

Aussagen zu möglichen Informations- und Fernmeldeanlagen der Thüringer
Energie AG erteilt Ihnen unter doku@netkom.de die
Thüringer Netkom GmbH
Schwanseestraße 13
99423 Weimar

Für Auskünfte und Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

TEN Thüringer Energienetze GmbH Co. IG
Planungsteam Bleicherode
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Thüringer Netkom GmbH · Postfach 90 01 32 · 99104 Erfurt

AI GmbH IVU
Carsten Vogler
Straße der Einheit 85
37318 Uder

15.07.2024
Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum OhmbergP sowie 2. Änderung
Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde, Landkreis Eichsfeld

Vorgang: 24-17267
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Baubereich befindet sich HDPE-Leerrohr ohne bzw.
mit innenliegenden Informationskabel der TEAG Thüringer Energie AG.

Die Streckenführung entnehmen Sie bitte den als Anlage beigefügten PDF-Dateien.

Vor Beginn der Baumaßnahme ist eine Absprache bzw. Einweisung vor Ort mit der
Thüringer Netkom GmbH erforderlich.

Ihr Ansprechpartner zur Baumaßnahme ist:
Disposition TNI:
0361 652 3420
kundenservice@netkom.de

Hinweis:
Örtliche Einweisungen/Aufsichten sind bis Donnerstag 12:00 Uhr für die
folgende Woche zu beantragen. Für Zeit- und Bauverzögerung durch verspätete
Beantragung haftet der Antragsteller selbst.

Unsere Bestandsunterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
absolute Lagerichtigkeit. Der Bauunternehmer ist aufgrund seiner erhöhten
Sorgfaltspflicht und nach geltender Rechtsprechung verpflichtet, im Baufeld den
Leitungsbestand durch geeignete Maßnahmen selbst zu ermitteln.

Diese Auskunft gilt maximal für drei Monate ab Ausstellungsdatum, soweit keine
andere Gültigkeitsdauer angegeben ist.

Freundliche Grüße

Thüringer Netkom GmbH
Postfach 90 01 32
99104 Erfurt
www.netkom.de

Planung
Telefon +49 361 652-3037
doku@netkom.de

Geschäftsführer:
Iarsten Iluge
Hendrik Westendorff

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRB 108822
USt-IdNr. DE214626053

Deutsche Bank AG Erfurt
IBAN DE58 8207 0000 0133
1735 00
IC DEUTDE8EXXX

Die Auskunft ist nur lesbar und vollständig gültig

mailTo:doku@netkom.de


Thüringer Netkom GmbH
Planung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlagen
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Cordula Töpfer

Von: TLBV Blewonska, Ingried <Ingried.Blewonska@tlbv.thueringen.de>
Gesendet: Montag, 15. Juli 2024 16:16
An: Carsten Vogler
Cc: TLBV Zimmermann, Susanne; TLBV Thiem, <eter
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung 

Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde, Landkreis Eichsfeld

vNk 4527107 -nNk 4527122 bei ca. Stat. km 2,72- Einmündung zur „Wickenhofstraße“ innerhalb der OD von 
Wehnde im Zuge der L 2017 
Flurstück 452/2-, 452/21, Flur -, Gemarkung Wehnde 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die eingereichten Unterlagen zum B- Plan wurden in straßenrechtlicher, verkehrstechnischer und straßenrechtlicher 
Hinsicht geprüft. 
Die Gemeinde Wehnde plant auf dem Flurstück 452/2- ein Wohngebiet für 11 Wohngrundstücke zu schaffen. 
Dem Vorhaben kann von Seiten der Straßenbauverwaltung unter Berücksichtigung der nachstehenden Forderungen, 
Auflagen und Hinweise zugestimmt werden. 
Der verkehrliche Anschluss erfolgt über die kommunale Straße „Wickenhof“, die bei ca. Sat. km 2,72- an die L 2017 
anbindet. Die Ausbaubreite der kommunalen Straße beträgt ca. 4, 40 m und schließt an eine geplante 
Wohngebietsstraße von 6,00 m Breite an. Ein Gehweg ist in der kommunalen Straße nicht vorhanden. 
 

 Um den Begegnungsverkehr -- achsiges Müllfahrzeug/ PKW  im  Einmündungsbereich (25 m) der 
kommunalen Straße zu gewährleisten, ist die Straßenbreite auf mindestens 5,50 m aufzuweiten. 

 Der Landesstraße darf aus der kommunalen Straße kein Wasser zugeführt werden, dass bedeutet das 
Straßenabläufe einzuplanen sind. 

 Dem TLBV Region Nord sind entsprechende Planungsunterlagen zu übergeben. 
 Die externe Ausgleichsmaßnahme ist dem TLBV Region Nord zu benennen. 
 Durch die Nähe zur Landesstraße sind Immissionen durch Staub, Lärm und Lichteffekte des fließenden 

Verkehrs nicht ausgeschlossen. Die Bauherren haben eigene Vorsorge zur Minimierung der Immissionen zu 
treffen. Ein Entschädigungsanspruch gegenüber der Straßenbaubehörde besteht nicht. 

 
 
Hinweise:  
Auf eine behindertengerechte Gehweganbindung wird verwiesen. 
Um den Begegnungsverkehr in der kommunalen Straße auf einer Länge von 160 m zu gewährleisten sollten 
Ausweichstellen eingeplant werden. 
 
Der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Umwandlung von Ackerland und Wohnbaufläche kann von Seiten 
der Straßenbauverwaltung zugestimmt werden. Die Forderungen zum B- Plan gelten für den Flächennutzungsplan 
analog. 
 
Diese Mail gilt als Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  

Ingried Blewonska  
Fachkoordinatorin  

THÜRINGER LANDESAMT FÜR BAU UND VERKEHR  
Referat 4- | Region Nord  
Siemensstraße 12 | -7-27 Leinefelde-Worbis | Postfach 171, -7-21 Leinefelde-Worbis | Germany 
Tel.: +49 -61 57-4174411 | Fax: +49 -61 57-4174402  
https://bau-verkehr.thueringen.de ∙ ingried.blewonska@tlbv.thueringen.de  
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Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr finden Sie im Internet 
unter https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz . Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

 

Von: TLBV Poststelle Region Nord <poststelle43@tlbv.thueringen.de>  

Gesendet: Montag, 15. Juli 2024 07:55 

An: TLBV Blewonska, Ingried <Ingried.Blewonska@tlbv.thueringen.de> 

Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde 

Wehnde, Landkreis Eichsfeld 
 

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  

Jasmin Tuschy  
Mitarbeiterin  

THÜRINGER LANDESAMT FÜR BAU UND VERKEHR  
Referat 4- | Region Nord  
Siemensstraße 12 | -7-27 Leinefelde-Worbis | Postfach 171, -7-21 Leinefelde-Worbis | Germany 
Tel.: +49 -61 57-4174102 | Fax: +49 -61 57-4174402  
https://bau-verkehr.thueringen.de ∙ jasmin.tuschy@tlbv.thueringen.de  

 

 
Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr finden Sie im Internet 
unter https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz . Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

 

Von: Carsten Vogler <C.Vogler@ai-gmbh-kvu.de>  

Gesendet: Freitag, 12. Juli 2024 12:33 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde 
Wehnde, Landkreis Eichsfeld 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Abschluss der mlanvorbereitenden Maßnahmen, wird Ihnen erneut mit der Beteiligung die Gelegenheit 

zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. 

Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und 

omtimales Planungsergebnis zu verscha(en. 

 

Die Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 

nachvollziehen und abwägen kann. 

 

Der AI GmbH KVU obliegt die Verfahrensdurchführung. 

 

Frist für die Stellungnahme: bis 16.08.2024 (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 

Die ö(entliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt marallel zu der Trägerbeteiligung. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
C. Vogler 
 

____________________________________________________________________________                     
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AI GmbH KVU                                        Telefon : (+49 -608-) 472-0 
Straße der Einheit 85                              Fax:        (+49 -608-) 472-18 
-7-18 Uder                                            e-Mail:    info@ai-gmbh-kvu.de 

              Internet:  www.ai-gmbh-kvu.de 
 
Sitz -7-18 Uder, HRB 507562 Jena 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing Carsten Vogler und Dipl.-Ing Bernd Döring 
Steuernummer: 157/105/08906 

 
Bitte benutzen Sie die E-Mail Verbindung mit uns ausschließlich zum Informationsaustausch.  
Wir können auf diesem Weg keine rechtsgeschäftlichen Erklärungen (Aufträge etc.) abgeben  
oder entgegennehmen. Der Inhalt dieser Nachricht ist vertraulich und nur für den angegebenen  
Empfänger bestimmt. Jede Form der Kenntnisnahme oder Weitergabe an Dritte ist unzulässig.  
Sollte diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail in  
Verbindung zu setzen. 

 



Vorsitzender: Peter Rode, Klostermühle 3, 07646 Stadtroda, Tel. 036428-61245, E-Mail: e.p.rode@t-online.de 

Konto: Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, IBAN: DE29 8405 1010 1831 0000 98, BIC: HELADEF1ILK 
Steuer-Nr. 156/141/12562 

 

 

ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN 

THÜRINGEN E. V. 
Nach Bundesnaturschutzgesetz anerkannter Naturschutzverband 

 

 

 

 

 

AHO Thüringen e.V., Uta Rudolph 

Auenstraße. 31, 99880 Mechterstädt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

 12.07.2024 126/24 12.08.2024 

Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung Flächennut-
zungsplan  

Gemeinde Wehnde, Landkreis Eichsfeld 

Beteiligung berührter „Träger öffentlicher Belange“ 

(§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch) 

 

Sehr geehrter Herr Vogler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V. möchte sich als anerkannter Na-

turschutzverein wie folgt zum Vorhaben äußern: 

Der AHO beschränkt sich auf die von ihm satzungsgemäß vertretenen Schutzgüter Pflan-

zen, insbesondere heimische Orchideen und biologische Vielfalt und verweist auf einen 

sorgfältigen Umgang mit diesen.  

Negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt sind im Rahmen der Planungen zu mini-

mieren und die Flächeninanspruchnahme und damit einhergehende Flächenversiegelung 

ist so gering wie möglich zu halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

 

 

AI GmbH KVU  

Straße der Einheit 85 

 

37318 Uder 
 

 

Geschäftsstelle des AHO 

Tel.: 03622-2004440 

eMail: aho.thueringenGS@t-online.de 

www.aho-thueringen.de 

mailto:aho.thueringenGS@t-online.de


Bahnhofstraße 27
D-99084 Erfurt

Telefon: 0361/ 76 48 591

www.kulturbund-thueringen.de
info@kulturbund-thueringen.de

Vereins.-Nr.160139 VR Erfurt

IBAN: DE91 8207 0024 0159 6634 00
BIC: DEUTDEDBERF

Deutsche Bank

Erfurt, 14.08.24

Zum Schreiben „Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. 
Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde“

Sehr geehrter Herr Vogler, 

ich danke Ihnen für Ihr obiges Schreiben. Als anerkannter Naturschutzverband beteiligt 
sich der Kulturbund gern an der Bewertung des obigen Sachverhalts. Sie erhalten 
deshalb unsere nachstehende Stellungnahme.

Stellungnahme  Kulturbund  für  Europa  e.  V.  Landesverband  Thüringen  zum
Bebauungsplan  Nr.  3  Wohngebiet  „Zum  Ohmberg“  sowie  2.  Änderung
Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde

Es ist unerlässlich für Gemeinden, neuen Wohnraum und Baugrundflächen vor Ort zur 
Verfügung zu stellen, um die regionale Entwicklung zu unterstützen und jungen Familien
eine Möglichkeit zu bieten, ihre Wurzeln in der Region zu setzen. Der Bebauungsplan 
und die Änderungen im Flächennutzungsplan sollen diese Möglichkeiten schaffen.

Schutzgebiete sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Das Gebiet wurde zuvor für den
Ackerbau benutzt, sodass diese vorherige Nutzung die Biodiversität grundlegend bereits
gering hält. Eine stärkere Bodenversiegelung ist durch die geplanten Baumaßnahmen 
nicht zu vermeiden, doch können zukommende Grünflächen (wie z.b. Gartenbereiche) 
eine gute Oase für besonders Insekten und Kleinstlebewesen bieten. Eine Bepflanzung 
der Gartenanlagen und Einfassung mit einheimischen Hecken ist zu begrüßen.

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen stimmt der Kulturbund für Europa
e.V.  -  Landesverband  Thüringen  dem Bebauungsplan  Nr.  3  Wohngebiet  „Zum
Ohmberg“ sowie 2. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Wehnde zu.

AI GmbH KVU
Straße der Einheit 85
37318 Uder 



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Maxim Zacharowski









 

 

 

 

 

 AI GmbH KVU  

 Herrn C. Vogler 

 Straße der Einheit 85 

 

 37318  Uder 

 

 

 
12.07.2024              N/209_24/Gö/Luk  20.08.2024 

 

 

 

Stellungnahme 

 

Bebauungsplan Nr. 3 Wohngebiet „Zum Ohmberg“ sowie 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Gemeinde Wehnde,, Landkreis Eichsfeld 

 
Beteiligung berührter „Träger öffentlicher Belange“  gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 

Sehr geehrter Herr Vogler, 

 

nach den uns vorliegenden Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

Der Aufstellung des Bebauungsplanes „Zum Ohmberg“ findet aus Sicht des Naturschutzes 

Zustimmung, zumal es um Wohnbauland im ländlichen Raum geht.  

 

Die Habitatausstattung des Plangebietes verfügt über keine besonders gefährdeten Arten, 

ebenso befinden sich keine geschützten Biotope auf der Fläche. Trotzdem sollte mit einer 

Versiegelung von Flächen sehr sorgsam umgegangen werden.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Görner 

Leiter der AAT 

 



C.Vogler
Rechteck

C.Vogler
Rechteck



C.Vogler
Rechteck









C.Vogler
Rechteck



C.Vogler
Rechteck



C.Vogler
Rechteck


	- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden.
	- Die Pflege ist dauerhaft nach Bedarf durchzuführen.

